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§ 12 
Verwa ltungsvorschriften 

Das für Kommunales zuständige Mini sterium erlässt im 
Benehmen mit der oder dem Beauftragten der Landes
regierung Nordrhein-Westfalen für Informationstechnik 
die erforderlichen Verwaltungsvorschriften zur näheren 
Festl egung der Anforderungen nach den §§ 2 bis 8 sowie 
der Verfahrensschritte, di e im Rahmen des Zulassungs
verfahrens nach § 11 zu berücksichtigen sind. 

§ 13 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 27. April 2022 

Die Ministerin 
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

20301 

Ina S c h a r r e n b a c h 

- GV. NRW. 2022 S. 712 

Verordnung zur Änderung 
der Laufbahnverordnung 

Vom 3. Ma i 2022 

Auf Grund des § 9 und des § 42 Absatz 6 des Landesbe
a mtengesetzes vom 14 . Juni 2016 (GV. NRW. S. 310 , ber. 
S. 642) , von denen ~ 42 Absatz 6 durch Artikel 1 Num
mer 5 Buchstabe c des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. 
NRW. S. 524) geändert worden ist, verordnet die Landes
regierung: 

Artikel 1 

§ 17 der Laufbahnverordnung vom 21. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 461) wird wie fo lgt geändert: 

1. Nach Absatz 5 wird fo lgender Absatz 6 eingefügt : 

,,(6) Personalentwicklungs konzepte sollen zur Förde
rung des Wiedereinstiegs in den Beruf mindestens 
vorsehen , den Beamtinnen und Beamten, die sich in 
Elternzeit befinden oder aus fami li ä ren Gründen be
url aubt sind , Urla ubs- und Krankheitsvertretungen 
anzubieten , mit ihnen rechtzeitig vor Ablauf der El
ternzeit oder der Beurlaubung Beratungsgespräche 
über ihre Beschäftigung nach dem Wiedereinstieg zu 
führen sowie sie gezielt über den Fortbildungsbedarf 
und das Angebot der Teilnahme an der Fortbildung 
während oder nach der Elternzeit oder Beurlaubung 
zu beraten ." 

2. Der bisherige Absa tz 6 wird Absatz 7. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 
Kraft. 

Düsseldorf, 3. Mai 2022 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik Wü s t 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

- GV. NRW. 2022 S. 714 

2126 

Berichtigung der Corona-Test-und 
Quarantäneverordnung 

Vom 5. Mai 2022 

In § 9 Absatz 2 Satz 4 der Corona-Test-und-Quarantäne
verordnung vom 4. Ma i 2022 (GV. NRW. S. 583a) wird das 
Wort „s ie" durch das Wort „die" ersetzt. 

Düsseldorf, den 5. Mai 2022 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nord rhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Birgit S z y m c z a k 

- GV. NRW. 2022 S. 714 

2170 
820 

Gesetz zur Änderung des Wohn- und 
Teilhabegesetzes sowie des Ausführungsgesetzes 

zum Neunten Buch Sozialgesetzbuch 
für das Land Nordrhein-Westfalen 

Der Landtag ha t das folgende Gesetz beschlossen , das 
hiermit verkündet wird: 

820 

Gesetz zur Änderung des Wohn- und 
Teilhabegesetzes sowie des Ausführungsgesetzes 

zum Neunten Buch Sozialgesetzbuch 
für das Land Nordrhein-Westfa len 

Vom 13. April 2022 

Artikel 1 
Änderung des Wohn - und Teilhabegesetzes 

Das Wohn- und Teilha begesetz vom 2. Oktober 2014 (GV. 
NRW. S. 625) , das zuletzt durch Artikel 89 des Gesetzes 
vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 122) geä ndert worden 
ist , wird wie folgt geä ndert: 

1. Die Inha ltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) In Teil 1 wird in der Angabe zu Kapitel 2 nach 
der Angabe „Betreuungsangebote" die Angabe 
,,sowie Angebote zur Teilhabe a n Arbeit" einge
fügt. 

b) Nach der Angabe zu § 8 werden die folgenden 
Anga ben eingefügt : 

,,§ 8a Vermeidung, Durchführung und Dokumen
ta tion von freihe itsentziehenden Unterbringun
gen und Ire iheitsbeschränkenden und freiheits
entziehenden Maßna hmen 

§ 8b Einwilligungen der Nutzerinnen, Nutzer und 
Werkstattbeschäftigten , Betreuerinnen und Be
treuer". 

c) Nach der Angabe zu § 13 wird die folgende An
gabe eingefügt: 

,,§ 13a Einrichtungsinterne Qualitä tssicherung" . 

d) Die Angabe zu § 16 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 16 Monitoring- und Beschwerdest elle, Ombud
sperson" . 

e) Nach der Angabe zu § 17 wird die fo lgende An
gabe eingefügt: 

,,§ 17a Geltung für Angebote zur Teilha be a n Ar
beit" . 

f) Nach der Angabe zu § 41 werden die folgenden 
Angaben eingefügt: 
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„Kapitel 6 

Angebote zur Teilhabe am Arbeitsleben in 
Werkstätten fü r behinderte Menschen 

§ 41a Durchführung der behördlichen Qualitäts
sicherung 

§ 41b Mittel der behördlichen Prüfung". 

g) Nach der Angabe zu § 43 wird die folgende An
ga be eingefügt: 

,,§ 43a Rechte und Pfli chten der Aufsichtsbehör
den". 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geä ndert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Behinde
rung" die Wörter „sowie Angebote zur Teil
habe an Arbeit" eingefügt. 

bb) Folgender Satz wird a ngefügt: 

,,_Dieses Gesetz ist unter Beachtung des 
Ubereinkommens über die Rechte von Men
schen mit Behinderungen vom 13. Dezember 
2006 (BGB!. 2008 II S. 1419) und des § 1 
des Inklusionsgrundsä tzegesetzes Nordrhein
Westfalen vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. 
S. 442), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge
setzes vom 23. März 2022 (GV. NRW. S. 414) 
geändert worden ist , anzuwenden." 

b) Nach Absatz 4 Nummer 7 wird folgende Num
mer 7a eingefügt: 

„7a. frei von Diskriminierung am Arbeitsleben 
teilnehmen und ihr Recht auf sichere und 
gesunde Arbeitsbedingungen ausüben, was 
auch den Schutz vor Gewalt und Belästi
gungen umfasst ,". 

3. § 2 wird wie folgt geändert : 

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz la einge
fügt: 

,, (la) Dieses Gesetz gilt auch für Angebote zur 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am 
Arbeitsleben , die wegen Art oder Schwere der 
Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht 
wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt be
schäftigt werden können." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa ) In Nummer 4 wird das Wort „und" durch ein 
Komma ersetzt. 

bb) In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch 
das Wort „und" ersetzt. 

cc) Folgende Nummer 6 wird a ngefügt: 

,,6. Angebote in den a nerkannten Werkstät
ten für behinderte Menschen im Sinne 
des§ 219 Absatz 1 Satz 1 bis 4 des Neun
ten Buches Sozialgesetzbuch vom 23. De
zember 2016 (BGB!. I S . 3234) in der je
weils geltenden Fassung." 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,, (3) Dieses Gesetz g ilt nicht für Einrichtungen 
der Kinder- und Juge ndhilfe, soweit diese der 
Erlaubnispflicht nach § 45 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch - Kinder und Jugendhilfe - in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Sep
tember 2012 (BGBl. S. 2022) unterliegen , Kra n
kenhäuser im Sinne des § 2 Nu mmer 1 des 
Krankenhausfinanzierung gesetzes in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 10. April 1991 
(BGB!. S. 886) , Intern a te der Berufsbildungs
und Berufsförderungswerke und Vorsorge- oder 
Rehabilitationseinr ichtungen im Sinne des § 107 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch - Gesetz
liche Krankenversicherung - (Artikel 1 des Ge
setzes vom 20 . Dezember 1988, BGB!. I S . 2477, 
2482) und des § 15 des Sechsten Buches Sozial
gesetzbuch - Gesetzliche Rentenversicherung -
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Fe-

bruar 2002 (BGB!. I S. 754 , 1404 , 3384) , jeweils 
in der jeweils geltenden Fass ung." 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 

a ) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „2 Ab
satz 14 des Gesetzes vom 8. April 2013 (BGB!. I 
S. 730)" durch die Wörter „46 des Gesetzes vom 
20. August 2021 (BGBl. I S. 3932)" ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Betreuungs
leistungen" die Wörte r „oder Leistungen zur Teil
habe an Arbeit a ls Werkstatt für behinderte Men
schen" eingefügt. 

c) Nach Absatz 3 wird fo lgender Absatz 3a einge
fügt: 

,, (3a) Werkstattbeschäftigte im Sinne dieses Ge
setzes sind Menschen mit Behinderung, die in ei
ner anerkannten Werkstatt für behinderte Men
schen aufgenommen wurden und Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben in Anspruch nehmen . 
Das schließt Menschen mit Behinderungen mit 
sehr hohen oder sehr besonderen Unterstüt
zungsbedarfen ein." 

d) In Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort „Ange
boten" die Wörter „oder für die Angebote" einge
fügt. 

5. In der Überschrift zu Kapitel 2 werden nach dem 
Wort „Betreuungsangebote" die Wörter „sowie An
gebote zur Teilhabe a n Arbeit" eingefügt. 

6. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geä ndert: 

aa) In Satz 3 werden di e Wörter „den leistungs
rechtlichen Vereinbarungen" durch die Wör
ter „sämtlichen leistungsrechtlichen Verein
barungen einschließlich der Vereinbarungen 
zu Wohnraumüberlassung und Betreuung " 
ersetzt. 

bb) Nach Satz 3 wird fo lgender Satz eingefügt: 

„Die für die Le istungen verlangten Entgelte 
müssen a ngemessen sein ." 

b) In Absatz 3 Nummer 5 werden nach dem Wort 
„Maßnahmen" die Wörter ,, , die den zuständigen 
Prüfstellen sowie den Trägern der Eingliede
rungshilfe auf Verla ngen vorzulegen ist" einge
fügt. 

c) In Absatz 5 Satz 3 werden die Wörter ,,- Gesetz
liche Krankenversicherung - (Artikel 1 des Ge
setzes vom 20 . Dezember 1988 , BGBl. I S. 2477, 
2482) , das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 17. August 2017 (BGB!. I S. 32 14) geändert 
worden ist ," gestrichen . 

7. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „mit" 
die Wörter „Nutzerinnen und Nutzern, deren Mit
wirkungsgremien und Vertrauenspersonen ," ein
gefügt. 

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

,,Die Leistungsanb ieterinnen und Leistungsan
bieter haben dies angebotsbezogen in Textform in 
einem Teilhabekonzept zu konkretisieren." 

8. § 6 Absatz 1 wird wie folgt geä nde rt: 

a) In Nummer 2 werden nach dem Wort „Beschwer
destellen" die Wörter ,,, e inschli eßlich der zentra
len Monitoring- und Beschwerdestelle und be
stellter Ombudspersonen sowie weiterer auch ex
terner und trägerneutraler Beschwerde- und 
Beratungsangebote in für die Nutzerinnen und 
Nutzer geeigneter und verständlicher Weise ," ein
gefügt. 

b) In Nummer 4 werden nach dem Wort „Nutzern" 
di e Wörter ,,, den Mitwirkungsgremien , Vertra u
enspersonen und der zentralen Monitoring- und 
Beschwerdestelle und bestell ten Ombudsperso
nen" eingefügt. 

9. § 8 wird durch die folgenden §§ 8 bis 8b ersetzt: 
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,,§ s 
Gewaltprävention, freiheitsbeschränkende 

und freiheitsentziehende Maßnahmen 

(1) Die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbie
ter treffen geeignete Maßnahmen zum Schutz aller 
Beteiligten vor jeder Form der Ausbeutung, Gewalt 
und Missbrauch , einschließlich ihrer geschlechtsspe
zifischen Aspekte. Dazu haben sie Konzepte zur 
Gewaltprävention in Textform zu entwickeln . Die 
Schutzkonzepte beinhalten mindestens Präventions
strategien und Interventionskonzepte. Die Inhalte 
und deren praktische Umsetzung sind den Beschäf
tigten regelmäßig zu vermitteln und dies zu d_oku
mentieren. Diese Dokumenta tionen sind bei Uber
prüfungen vorzulegen . § 37a des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch bleibt unberührt. 

(2) Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter 
müssen zusätzli ch e in Konzept zur Vermeidung von 
freiheitsentziehenden Unterbringungen oder frei
heitsbeschränkenden und fre iheitsentziehenden 
Maßnahmen vorlegen. Darin ist auch die Ti;-ennung 
zwischen Anordnung, Durchführung und Uberwa
chung der Maßnahmen zu regeln sowie eine __ verant
wortliche Person für die Anordnung und Uberwa
chung der Durchführung der Maßnahme zu benen
nen . Die Beschäfti gten s ind mit Alterna tiven zu 
di esen Maßnahmen vertra ut zu machen und regel
mäßig zu schulen . Die Nutzerinnen und Nutzer sind 
durch regelmäßige adressa tengerechte Informa tions
vera nstaltungen zu sensibilisieren . 

(3) Die Konzepte sind unter Mitw irkung der Gre
mien , die die Interessen de r Beteiligten vertreten , zu 
erstellen. Sie sind regelmäßig von den Lei stungs
anbieterinnen und Leistungsa nbi etern unter Mitwir
kung dieser Gremien zu evaluieren. Hierbei sind im 
Einzelfall di e erford erlichen und angemessenen Vor
kehrungen zu treffen . 

§ Sa 

Vermeidung, Durchführung und Dokumentation 
von freiheitsentziehenden Unterbringungen und 

freiheitsbeschränkenden und frei heitsentziehenden 
Maßnahmen 

(1) Freiheitsentziehende Unterbr ingungen sowie 
freiheitsbeschränkende und fre iheitsentziehende 
Ma ßnahmen sind zu vermeiden . Werden sie im Ein
zelfall erforderli ch, s ind s ie unte r Berücksichtigung 
des besonderen Schutzbedürfnisses der Nutzerinnen, 
Nutze r oder Werksta ttbeschäftigten auf das unbe
dingt notwendige Maß zu beschrä nken und nur zu
lässig 

1. a ufgrund rechtswirksamer Einwilligung der N ut
zerin , des Nutzers oder der oder des Werksta tt
beschäfti gt en , 

2. bei einwilligungsunfä hige n Nutzerinnen, Nutzern 
oder Werksta ttbeschäftigten mit Einwilligung der 
rechtlichen Bet reuerin oder des rechtlichen Be
treuers oder der oder des Bevollmächtigten und 
nach vorheriger Genehmigung des Betreuungs
gerichts, 

3. nach einstweiliger Anordnung des Betreuungsge-
richts oder 

4. wenn bei einem Aufschub Gefahr im Verzug ist . 

Im Fa ll der Nummer 4 ist di e geri chtliche Genehmi
gung durch die Betreuerin , den Betreuer oder Be
vollmächtigen unverzügli ch nachzuholen . Ist keine 
Betreuerin , kein Betreuer oder Bevollmächti gter 
vorhanden oder erreichbar, ist das Betreuungs
gericht unverzügli ch zu informieren. 

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 sind ferner nur zu
lässig, solange und soweit 

1. sie den gerichtlich oder in der Einwilligung fest
gelegten Umfang nicht überschreiten, 

2. di e Nutzerin , der Nutzer oder die oder der Werk
stattbeschäftigte vor Anwendung der Maßnahme 
über deren Notwendigkeit adressatengerecht auf
geklärt wurde, 

3. eine weniger eingreifende Maßnahme aussichts
los ist und 

4. aus Sicht der Nutzerin, des Nutzers oder der oder 
des Werkstattbeschäftigten der zu erwartende 
Nutzen die zu erwartenden Beeinträchtigungen 
deutlich überwiegt. 

Die Maßnahme ist sofort zu beenden, wenn ihre Vor
aussetzungen entfallen . 

(3) Bei Fixierungen in Form der vollständigen Auf
hebung der Bewegungsfreiheit durch mecha nische 
Hilfsmittel ist eine är.z tliche Anordnung und eine re
gelmäßige ärz tli che Uberprüfung notwendig. Zudem 
sind eine ständige persönli che Bezugsbegleitung so
w ie di e Beobachtung mit kontinuierlicher Kontrolle 
der Vitalfunktionen sicherzustellen. 

(4) Jede freiheitsentziehende Unterbringung und 
jede Anwendung von fre iheitsbeschränkenden und 
freiheitsentziehenden Maßna hmen ist zu dokumen
tieren. Die Dokumentation muss Angaben zur Ge
nehmigung des Betreuungsgerichts, zur Einwilligung 
der rechtlichen Betreuerin oder des rechtlichen Be
treuers oder der oder des Bevollmächtigten bezie
hungsweise zur Einwilligung der Nutzerin oder des 
Nutzers oder der oder des Werksta ttbeschäfti gten 
sowie zu der oder dem fü r die Anordnung und Uber
wachung der Durchführung der Maßnahme Verant
wortlichen entha lten. Die Dokumentation ist von 
den zuständigen Behörden und Stellen im Rahmen 
ihrer Regelpr üfungen zur Qualitä tssicherung zu 
prüfen. 

(5) Nach Maßna hmen nach Absa tz 1 Satz 1 is t der 
Nutzerin, dem Nutzer oder der oder dem Werksta tt
beschäftigten unverzüglich ein geeignetes Angebot 
zur Nachbesprechung zu machen. Dabei sind die 
Gründe für di e Maßnahme zu er lä utern , di e Wa hr
nehmungen der Nutzerin oder des Nutzers zu erfra 
gen und Alterna tiven zu besprechen. 

(6) Die Nutzerin oder der Nutzer oder die oder der 
Werksta ttbeschäftigte könn en nach Durchführung 
einer Maßnahme nach Absa tz 1 Sa tz 1 die Ombud
sperson einscha lten oder sich a n das Betreuungsge
richt wenden. Auf di ese Möglichkeit sind die Nutze
r in , der Nutzer oder die oder der Werkstattbeschäf
tigte spätestens nach Beendigung der Maßnahmen 
hinzuweisen. Die Einri chtung is t verpflichtet , der 
Ombudsperson einmal jährlich e ine Aufstellung 
über Art, Anzahl und Da ue r der Ma ßnahmen nac h 
Absatz 1 Satz 1 vorzul egen. 

(7) Di e Monitoring- und Beschwerdestelle ist durch 
di e Leistungsa nbi eterinnen und Leistungsa nbi eter 
in anonymisierter Form über jede 

1. gerichtliche Genehmigung einer freiheitsentzie
henden oder fre ihei tsbeschrä nkenden Maßna hme, 

2. Abgabe einer Einw illigungserklä rung zu einer 
[reiheitsentz iehenden oder freiheitsbeschrä nken
den Maßnahme, d ie keinem gerichtlichen Geneh
migungsvorbehalt unterli egt , und 

3. einzelne durchgeführte Ma ßna hme zu den Num-
mern 1 und 2 zu informieren. 

Die Meldung ha t jeweils zum letzten Werktag eines 
Quartals zu erfolgen. 

(8) Für freiheitsbeschrä nkend e Maßnahmen , di e kei
nem gerichtlichen Genehmi gungsvorbehalt unterli e
gen , gelten die Regelungen für Maßnahmen nach 
Absa tz 1 Sa tz 1 entsprechend . 

§ Sb 

Einwilligungen der Nutzerinnen, Nutzer und 
Werkstattbeschäftigten, Betreuerinnen und Betreuer 

(1) Eine freiheitsentziehende Unterbringung oder 
eine Maßnahme, die die Fre iheit beschrä nkt oder 
entzieht und ausschließlich auf rechtswirksa mer 
Einwilligung der Nutzerin, des Nutzers oder der 
oder des Werksta ttbeschäftigten beruht, ist nur zu
lässig, wenn sie mit der Nutzerin oder dem Nutzer 
oder der oder dem Werksta ttbeschäftigten vora b er
arbeitet und schriftlich festgehalten wurde. Hierbei 
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sind mit der Nutzerin oder dem Nutzer oder der 
oder dem Werksta ttbeschäftigten 

l. die Maßnahme, 

2. di e Art der Anwendung, 

3. der Nutzen der Maßnahme, 

4. die Nachteile der Ma ßnahme und 

5. die mögliche Dauer der Maßna hme mit dem nöti-
gen Zeitaufwand 

ohne Ausübung unzuläss igen Drucks und miss
bräuchlicher Einflussnahme zu besprechen. Bestehen 
nach der Besprechung mit der Nutzerin oder dem 
Nutzer oder der oder dem Werkstattbeschäftigten 
Anhaltspunkte für eine Einwilligungsunfähigkeit im 
Hinblick auf die konkrete Maßnahme, so ist durch 
di e Hinzuziehung einer Ärztin oder eines Arztes 
festzustellen, dass keine Einwilligungsunfähigkeit 
im Hinblick auf die konkrete Maßnahme vorliegt. 

(2) Bei Umsetzung des Absatzes 1 sind rechtliche 
Betreuerinnen und Betreuer oder Bevollmächtigte zu 
beteiligen, sofern die Nutzerin oder der Nutzer oder 
die oder der Werksta ttbeschäftigte nicht widerspre
chen. Die Nutzerin oder der Nutzer oder die oder der 
Werkstattbeschäftigte sind darauf hinzuweisen , dass 
sie oder er die Einwilligung jederzeit widerrufen 
können. Widerrufen Nutzerinn en , Nutzer oder Werk
stattbeschäftigte ihre Einwilligung, dürfen ei ne frei
heitsentziehende Unterbringu ng sowie freiheitsbe
schränkende und freiheitsentz iehende Maßnahmen 
nur mit der Einwilligung der rechtlichen Betreuung 
oder der oder des Bevollmächtigten und Genehmi
gung des Betreuungsgerichts erfolgen. In regelmäß i
gen Abständen , spä testens nach Ablauf von drei Mo
naten ist zu überprüfen, ob die Vereinbarung nach 
Absatz 1 fortbestehen soll und keine Anhaltspunkte 
für eine Einwilligungsunfä higkeit im Hinbli ck auf 
die Maßnahmen vorli egen." 

10. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folg t geändert: 

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

,, Das Verfahren zur Anerkennung von Werk
stätten für behinderte Menschen gemäß § 225 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch bleibt 
hiervon unberührt ." 

bb) In dem neuen Satz 3 werden nach dem Wort 
„Qualitätssicherung" die Wörter „und für 
Gewaltprävention" eingefügt. 

a ) Folgender Absa tz 5 wi rd angefügt: 

,, (5) Die Leistungsanbieterinnen und Leistungs
anbieter sind verpfli c_htet, in Leistungsangeboten 
begangene sexuelle Ube rgriffe und Gewalttaten 
unverzüglich der nach di esem Gesetz zuständigen 
Behörde mitzuteilen ." 

11. Nach § 13 wird folgender§ 13a eingefügt: 

,,§ 13a 

Einrichtungsinterne Qualitätssicherung 

Die Leistungsanbieterinnen und Leistungsa nbieter 
haben ihre Beschäftigten regelmäßig in den ein rich
tungsindividuellen Teilhabe- , Gewaltschutz- , Hy
giene- und Infektionsschutzkonzepten zu schulen. 
Die Schulungen , die vermittelten Inhalte und die 
Teilnehmenden si nd zu dokumentieren." 

12. § 14 wird wie folgt geä ndert: 

a) Absatz 1 Satz 3 bis 6 wird a ufgehoben. 

b) Nach Absatz 1 werden d ie folgenden Absätze l a 
und lb eingefügt: 

,, (la) In Pflegeeinrichtungen , in denen innerhalb 
der letzten zwölf Monate eine Regelprüfung 
durch die Prüfinstitutionen nach § 114 des Elften 
Buches Sozialgesetzb uch ohne Feststellung vo n 
Mängeln erfolgt ist , umfassen die Regelprüfungen 
die Struktur-.. und Prozessqualität, grundsätzlich 
aber keine Uberpri.ifung der Ergebnisqualität. 
Stellen die Prüfinstitutionen nach § 114 des Elf-

ten Buches Sozialgesetzbuch während der Regel- , 
Anlass- oder Wi ederholungsprüfungen nach den 
Vorschriften des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
Mängel in der Ergebnisqualität fes t , so können 
sie zu diesen Prüfungen die zuständige Behörde 
hinzuziehen. Dies muss geschehen, wenn im 
Laufe dieser Prüfungen Gefahr für Leib und Le
ben von Nutzerin nen und Nutzern festgestellt 
wird . In diesen Fällen sind d ie Feststellungen der 
Prüfinstitutionen nach § 114 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch Grundlage für die Maßnahmen 
und Entscheidungen der zuständigen Behörde. 

(lb) In Einrichtungen der Eingliederungshilfe, in 
denen innerhalb der letzten zwölf Monate eine 
Regelprüfung durch die Träger der Eingliede
rungshilfe ohne Feststellung von Mängeln erfolgt 
ist , umfassen die Regelprüfungen die Struktur
tmd Prozessqua litä t , grundsätzlich aber keine 
Uberprüfung der Ergebnisqualität. Für Quali
tätsprüfungen durch die Träger der Eingliede
rungshilfe gilt Absa tz l a Satz 2 bis 4 entspre
chend." 

c) Absatz 5 Satz 1 wird w ie folgt geändert: 

aa) In Nummer 5 werden die Wörter „nehmen 
und" durch das Wort „nehmen," ersetzt. 

bb) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 5a 
eingefügt: 

„5a. die Qualität der Betreuung vor Ort und 
den Betreuungszustand der Nutzerin
nen und Nutzer mit deren Einwilligung 
in Augenschein zu nehmen und". 

d) In Absa tz 8 Satz 1 wird das Wort „Pflegezusta n
des" durch di e Wörter „Pflege- und Betreuungs
zustandes" ersetzt. 

e) In Absatz 10 Satz 2 werden nach den Wörtern 
,,und Maßnahmen" die Wörter „zur Qualitäts
sicherung und" eingefügt. 

13. § 15 wird wie fo lgt geändert: 

a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

,, Die Befugnisse der nach § 225 des Neunten Bu
ches Sozialgesetzbuch zuständ igen Behörden 
bleiben hiervon unberü hrt." 

b) Nach Absatz 4 wird fo lgender Absa tz 4a einge
fügt: 

,,(4a) Für Wohn- und Betreuungsangebote, die 
den Qua litäts prüfungen durch die Träger der 
Eingliederungshilfe unterfallen , gilt Absatz 4 
Satz 1 und 2 entsprechend ." 

c) Absatz 6 wird wie fo lgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Pflege
dienstleitung" die Wörter ,,, eine verantwort
liche Fachkraft" eingefügt. 

bb) Nach Sa tz 1 wird fo lgender Satz eingefügt: 

„Satz 1 gilt bei Angeboten zur Teilha be an 
Arbeit nur hinsichtlich der persönlichen Eig
nung." 

d) In Absatz 7 Satz 1 werden nach dem Wort „Stel
len" die Wörter „sowie die Anerkennungsbehör
den nach § 225 des Neunten Buches Sozialgesetz
buch" ei ngefü gt. 

14. § 16 wird wie folgt geä ndert : 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,, § 16 

Monitoring- und Beschwerdestelle, 
Ombudsperson". 

b) Dem Wortlaut w ird fo lgend er Absatz 1 vorange
stellt: 

,, (1) Das für Pflege und Eingliederungshilfe zu
ständige Ministerium richtet eine zentrale Monito
ring- und Beschwerdestelle zur Gewaltprävention , 
Beobachtung und Beratung im Zusammenhang 
mit der Durchführung von freiheitsentziehenden 
Unterbringungen und freiheitsbeschränkenden 
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und freiheitsentziehenden Maßnahmen nach § 8a 
ein. Die Monitoring- und Beschwerdestelle arbei
tet unabhängig und ist fac hlich nicht weisungsge
bunden. Zu den Aufga ben gehören insbesondere 

1. die Bereits tellung geeigneter Informat ionen 
zur Vermeidung und Anwendung von Ma ßna h
men nach § 8a, 

2. die Entgegennahme, Auswertung und Bericht
erstattung über Maßna hmen nach § 8a in Ein
rich tungen nach diesem Gesetz , 

3. der Informationsaustausch, die Beratung und 
Unterstützung der kommunalen Ombudsper
sonen und 

4. die Entgegennahme vo n Beschwerden im Zu
sammenhang mit freiheitsentziehenden sowie 
freih eitsbeschränkenden Maßnahmen nach 
§ 8a." 

c) Der bisheri ge Wortlaut wird Absatz 2 und in 
Satz 1 werden die Wörter „können ehrenamtl ich 
engagierte Perso nen zu" durch das Wort „sollen" 
ersetzt. 

15. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird w ie folgt geä ndert: 

aa) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Buchstabe j wird nach dem Wort 
,, Pflegeberufe" das Wort ,,, Beschä ftig
ten" eingefügt. 

bbb) In Buchstabe r wird der Punkt a m 
Ende durch ei n Komma ersetzt. 

ccc) Folgende Buchsta ben s bis x werden 
a ngefü gt: 

„s) der Landesarbeitsgemeinschaft der 
Werkstatträte NRW, 

t) der Werkstätten (Leistungserbrin
ger) und der Landesarbeitsgemein
schaft der Werkstätten für behin
derte Menschen in Nordrhe in
Westfa len, 

u) der In teressenvertretung de r Werk
sta ttbeschäftigten und ihrer Ange
hörigen, 

v) der Regionaldirektion der Bundes
agentur für Arbeit in Nordrhein
Westfalen, 

w) der Deutschen Gesetzlichen Ren
tenversicherung, 

x) der Deutschen Gesetzlichen Un
fa llversicherung und". 

bb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

,, 2. die oder der Beauftragte der Landesre
gierung für Menschen mit Behinderung 
sowie für Patientinnen und Pa ti enten in 
Nordrhein-Westfalen." 

cc) Nummer 3 wird a ufgehoben. 

b) In Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 werden nach dem 
Wort „Qualitätssicherung" die Wörter „u nd des 
Gewaltschutzes" eingefügt. 

16. Nach§ 17 wird der folgende§ 17a eingefügt: 

,, § 17a 

Geltung für Angebote zur Teilhabe an Arbeit 

Für Angebote zur Teilhabe an Arbeit nach di esem 
Gesetz gelten a us dem Allgemeinen Teil die § 4 Ab
sä tze 1 bis 8, §§ 6 bis 11 , 13a und 16 entsprechend." 

17. § 22 wird wie folgt geä ndert: 

a ) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Der Beirat ist auf Verlangen in geeigneter Weise 
über Beschwerdeverfahren nach § 6 Absatz 2 zu 
unterrichten ." 

b) Nach Absa tz 3 Satz 2 werden folgende Sätze ein
gefügt: 

,, Der Beira t kann a us seiner Mitte eine Frauen
beauftragte b s tell en. Die Frauenbeauftragte ist 
Ansprechpartnerin und berät die Nutzerinnen 
insbesondere bei psychischer und körperli cher 
Gewalterfa hrung oder sexueller Belästi gung. Sie 
kann zur Wa hrnehmung ihrer Aufgaben fachkun
dige Personen ihres Vertrauens hinzuziehen. 
Diese sind zur Verschwiegenheit verpfli chtet." 

18. § 23 wird wie folg t geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 wird der Punkt am Ende 
durch die Wörter „oder die Prüfungsfrist nach 
§ 114c Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetz
buch für die Einrichtung Anwendung findet. " 
ersetzt . 

b) Folgender Absa tz 3 wird a ngefügt: 

,, (3) Die zuständigen Behörden haben den Auf
sichtsbehörden die Prüfberichte spätestens drei 
Monate nach Abschluss der Prüfung zu übersen
den." 

19. Dem § 30 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

,, (4) Die zustä ndigen Behörden haben den Auf
sichtsbehörden die P rüfberichte spä testens drei Mo
nate nach Abschluss der Prüfung zu übersenden." 

20. Dem § 41 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

,, (3) Die zuständigen Behörden haben den Auf
sichtsbehörden di e Prüfberichte spä testens drei Mo
na te nach Abschluss der Prüfung zu übersend en." 

21. Nach § 41 wird fo lgendes Kapitel 6 e ingefügt : 

„Kapitel 6 

Angebote zur Teilhabe am Arbeitsleben in 
Werkstätten für behinderte Menschen 

§ 41a 

Durchführung der behördlichen Qualitätss icherung 

(1) Die zuständigen Behörden prüfen die Angebote 
zur Teilhabe a n Arbeit daraufhin, ob sie die Anfor
derungen nach d iesem Gesetz erfüllen . Die Regel
prüfungen sind in jä hrlichen Abständen durchzu
führen. Abweichend von Satz 2 könn en Regelprü
fungen in größeren Abstä nden bis zu höchstens zwei 
Jahren stattfinden, wenn bei der letzten Prüfung 
keine wesentl ichen Mängel festgestellt wurden . Eine 
Prüfung erfolgt darüber hinaus, wenn Anhalts
punkte oder Beschwerden vorliegen , die darauf 
schließen lassen, dass die Anforderungen nach die
sem Gesetz ni cht erfüllt sind (anlassbezogene Prü
fungen) . 

(2) § 14 Absa tz 2 bi s 5, 7 und 9 bis 12 g ilt entspre
chend. 

(3) Die zuständigen Behörden haben den Aufsichts
behörden di e Prüfberi chte spätestens drei Mona te 
nach Abschluss der Prüfung zu übersenden . 

§ 41b 

Mittel der behördlichen Prüfung 

(1) Wird festgestellt, dass die Anforderungen nach 
diesem Gesetz oder a uf Grund di eses Gesetzes nicht 
erfüllt werden , soll die zustä ndige Behörde zunächst 
über die Möglichkeiten zur Abstellung dieser Mä n
gel beraten. Die Bera tung findet a uf Wunsch a n ei
nem gesonderten Term in statt, wenn die Leistungs
anbieterin oder der Leistungsanbieter eine Vertrete
rin oder einen Vertreter der Vereinigung , der sie oder 
er a ngehört, hinzuziehen will. 

(2) Werden festgestellte oder die Ursachen für dro
hende Mängel nicht a bgestellt , sollen gegenüber den 
Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern An
ordnungen erlassen werden, die zur Beseitigung ei
ner eingetretenen oder Abwendung einer drohenden 
Beeinträchtigung des Wohls der Werksta ttbeschäftig
ten , Beschä fti gten und Leitungskräfte und zur 
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Durchsetzung der den Leistungsa nbieterinnen und 
Leistungsanbietern obli egenden Pflichten erforder
lich sind. Die Befugnisse der nach § 225 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch zustä ndigen Behörden 
bleiben hiervon unberührt. 

(3) § 15 Absatz 6 bis 9 gilt entsprechend." 

22. § 42 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a ) In Nummer 2 wird die Anga be „Absatz 2" durch 
di e Angabe „Absa tz 3" ersetzt . 

b) In Nummer 4 werden nach den Wörtern „Ab
sa tz 4 Satz 2" das Wort „oder " durch ein Komma 
er etzt und na ch den Wörtern „Absatz 5 Sa tz 2" 
die Wörter „oder Absa tz 6 Sa tz 2" eingefügt. 

c) In Nummer 7 werden nach dem Wort „Wohnge
meinschaft" die Wörter „ode r Werkstatt" und 
nach dem Wort „Nutzer " die Wörter „oder einer 
oder einem Werksta ttbeschä ftigten" eingefügt. 

d) In Nummer 10 wird das Komma am Ende durch 
di e Wörter ,,; im Zusammenhang mit Angeboten 
zur Teilhabe an Arbeit gilt di es nur, soweit Perso
nen beschäftigt werden, die die persönli chen 
Anforderungen nach § 4 Absatz 8 nicht erfüllen ," 
ersetzt. 

e) In Nummer 12 wird der Punkt a m Ende durch 
das Wort „oder " ersetzt. 

f) Folgende Nummer 13 wird a ngefügt : 

,, 13. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 2 und 3 kein Ge
waltschutzkonzept erstellt oder bei einer 
Prüfung gemäß § 14 entgegen § 8 Absatz 1 
Satz 5 keine Dokumentation vorlegt." 

23. § 43 Absa tz 4 wird wie folgt gefa sst: 

,, (4) Oberste Aufs ichtsbehörde ist das für Pflege und 
Eingli ederungshilfe zustä ndige Ministerium." 

24 . Nach § 43 wird folgender § 43a eingefügt: 

,,§ 43a 

Rechte und Pflichten der Aufsichtsbehörden 

(1) Die Aufsichtsb ehörden ha ben jährlich stichpro
benweise 5 Prozent der Einri chtungen in ihrem je
weiligen Zuständigkeitsbereich , für die Regelprü
fun gen durchzuführen sind , zu prüfen. 1 weiteres 
Prozent der Einrichtungen , für die Regelprüfungen 
durchzuführen sind , sind in Absprache mit der 
obersten Aufsichtsbehörde im Zuständigkeitsbereich 
einer anderen Aufs ichtsbehörde im Umfang einer 
Regelprüfung durchzuführen . Die Prüfungen sollten 
gemeinsam mit den zustä ndigen Behörden erfolgen. 

(2) Die Aufsichtsbehörden werten sämtliche Prüf
berichte aus und informieren das für Pflege und Ein
gliederungshilfe zuständige Ministerium einmal 
jährlich. Werden wesentliche Mängel festgestellt , is t 
unverzüglich zu berichten ." 

25. § 44 w ird wie folgt geändert: 

a ) Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz einge
fü gt: 

„Sa tz 1 gilt entsprechend für die in § 63 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch genannten 
Leistungsträger im Bereich der Teilhabe a n Ar
beit." 

b) Nach Absa tz 1 wird folgender Absatz l a einge
fü gt: 

,, (l a ) Das für Pflege und Eingliederungshilfe zu
ständige Ministerium führt mit den Aufsichtsbe
hörden sowie a llen zustä ndigen Behörden nach 
di esem Gesetz Dienstbesprechungen mit dem 
Ziel der Vereinheitlichung der Rechtsanwendung 
und der Optimierung der Qualitätssicherung 
durch . Die Aufs ichtsbehörden vereinbaren mit 
den zuständigen Behörden e inen regelmäßigen 
Austausch über aktuelle Umsetzungsfragen , ins
besondere auch zu Schulungs- und Weiterbil
dungsbedarfen. Die Aufsichtsbehörden ha ben 
mindestens zwei gemeinsame Dienstbesprechun
gen im Jahr sowie aus besonderen Anlässen wei-

tere gemeinsame Dienstbesprechungen mit den 
zuständigen Behörden durchzuführen . Das für 
Pflege und Eingliederungshilfe zuständige Minis
terium ist über die Ergebnisse zu unterrichten." 

c) Nach Absatz 2 Sa tz 1 wird folgender Satz einge
fügt: 

,,Satz 1 gilt auch für Feststellungen und Erkennt
ni sse nach§ 15 Absatz 6 und 7." 

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Spitzen
verbände" die Wörter „sowie der Leistungs
t räger für die Werkstä tten für behinderte 
Menschen" eingefü gt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „sollen" durch das 
Wort „müssen" ersetzt. 

26. Nach § 45 Absa tz 3 wird fol gender Absatz 3a einge
fügt: 

,, (3a) Für Angebote zur Teilhabe am Arbeitsleben 
nach diesem Gesetz gelten nur die Absätze 2 und 3 . 
Bundesrechtliche Regelungen bleiben unberührt ." 

27. In § 46 werden die Wörter „z ul etzt geändert durch 
Ar tikel 1 des Gesetzes vom 11. Juli 2012 (BGBl. I 
S. 1478)" durch d ie Wörter „das zuletzt durch Arti
kel 1 und 2 Sa tz 2 des Gesetzes vom 29. September 
2020 (BGBl. I S . 2048) geä ndert worden ist " ersetzt . 

28. § 47 w ird wie fol gt geä ndert: 

a ) Absatz 2 Sa tz 1 wird wie folgt gefa sst: 

„Einrichtungen, di e vor Ablauf des 15. Oktober 
2014 in Betrieb genommen worden sind , können 
Doppelzimmer, di e oberhalb der gemäß § 20 Ab
satz 3 Satz 2 vorgeschriebenen Quote liegen , a us
schließlich für die Kurzzeitpflege im Sinne des 
§ 42 des Elften Buches Sozia lgesetzbuch nutzen ." 

b) Nach Absatz 7 Sa tz 1 wi rd folgender Satz einge
fügt: 

„Hiervon ausgenommen sind die Regelungen des 
§ 8 Absatz 8 der Wohn- und Teilhabegesetz
Durchführungsverordnung." 

c) Folgender Absatz 9 wird angefügt: 

,, (9) Abweichend von § 41a Absa tz 1 Satz 3 sind 
im Jahr 2023 Regelprüfungen in 50 Prozent der 
Einrichtungen durchzuführen , im Jahr 2024 Re
gelprüfungen in den noch nicht geprüften Ein
richtungen ." 

29. § 49 wird wie folgt geä ndert: 

a ) Absatz 3 wird aufge hoben. 

b) Absa tz 4 wird Absatz 3 und in Satz 1 werden 
nach dem Wort „Pflege" die Wörter „und Eingli e
derungshilfe" und nach der Angabe „2023" di e 
Wörter ,,, zum 31. Dezember 2025" eingefügt . 

2170 

Artikel 2 
Änderung des Ausführungsgesetzes zum Neunten Buch 

Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen 

Das Ausführungsgesetz zum Neunten Buch Sozialgesetz
buch für das Land Nordr hein-Westfal en vom 21. Juli 
201 8 (GV. NRW. S . 414 , ber. S . 460) wird wie folgt geän
dert: 

1. § 1 wird wie folgt geä ndert : 

a ) Absa tz 1 Satz 2 wird aufgehoben. 

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt : 

,, (3) Die Träger der Eingliederungshilfe nehmen 
die Aufgaben der Eingliederungshilfe a ls Selbst
verwaltungsa ufgaben wahr." 

2. Dem § 2 Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt : 

„Durch die heranziehenden Träger ist in geeigneter 
Weise sicherzustellen , dass d ie erlassenen Richtlinien 
eine ordnungsgemäße und einhei tliche Erfüllung der 
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Aufgaben gewährleisten und dass die Erfüllung de r 
Aufgaben den erlassenen Richtlinien entspricht." 

3. Dem § 5 Absatz 1 wird fo lgender Sa tz angefüg t: 

,,Über Abschluss oder Änderung von Koopera tions
vere inbarungen ka nn s ich di e a ufsichtsführende Be
hörde durch die Träger der Eingliederungshilfe unter
richten lassen." 

4. Dem§ 6 Absa tz 2 wird folgender Sa tz angefü gt: 

,, Zur Umsetzung di eser Aufga ben entwickelt d ie Ar
bei tsgemeinschaft ein Statistiksystem." 

5. § 8 wird wie folgt gefasst : 

,, § 8 

Qualitätsprüfung 

(1) Zur Sicherstellung der Qualitä t der vereinbarten 
Leistungen nehmen die Träger der Eingliederungs
hilfe oder die von diesen beauftragten Dritten regel
mäßig anlassunabhängige Prüfungen vor. Die Prüfun
gen erfolgen ohne vorherige Ankündigung. Sie di enen 
insbesondere dem Schutz der Leistungsberechtigten 
vor einer unzureichenden Betreuungsqua litä t d urch 
di e Träger der Eingli ederungsh ilfe. Die aufsichtsfüh 
rende Behörde kann diese begleiten. Leist\mgsberech
tigte sind in Prüfungen einzubinden . Im Ubrigen gel
ten die§§ 128 und 131 Absatz 1 Nummer 6 des Neun 
ten Buches Sozia lgesetzbuch . 

(2) Vorhandene Prüfkonzepte der Träger der Eingli e
derungshilfe ka nn sich d ie a ufsichtsführende Behörde 
vorlegen lassen. 

(3) Die Anforderungen a n di e Z usa mmenarbe it nach 
& 5 Absatz 2 gelten auch für die Vornahme von Prü
tungen , insbesondere für die Zusammenarbeit mit 
den für das Wohn- und Teilha begesetz vom 2. Okto
ber 2014 (GV. NRW. S. 625), das zuletzt d urch Arti
kel 1 des Gesetzes vom 13. Apr il 2022 (GV. NRW. S. 
71 4) geä ndert worden is t , und das Achte Buch Sozi
algesetzbuch - Kinder und Jugendhilfe - in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 11. September 201 2 
(BGBl. I S. 2022) , das zuletzt durch Ar tikel 42 des 
Gesetzes vom 20. August 2021 (BGBl. I S . 3932) ge
ändert worden ist , zuständigen Behörden. Zu r Koo r
dini erung der Prüfunge n sind mit den Trägern der 
Sozialhilfe, den für das Wohn- und Teilha begesetz 
zuständigen Behörden sowie dem Medizini schen 
Dienst Koopera tionsvereinbarungen über die ver
bindl iche Steuerung und Prüfungsplanung a bzu
sc hließen. 

(4) Die Träger der Eingli ederungshilfe und die von ih
nen mit der Prüfung beauftragten Personen sind unter 
Beachtung der Bestimmungen des Da tenschutzes be
rechtigt , 

1. die im Zusammenhang mit dem Betr ieb der Ein
r ichtung nutzbaren Grundstücke und Räum e zu 
betreten, soweit di ese einem Ha usrecht der Bewoh
nerinnen und Bewohner unterliegen , nur mit deren 
Zustimmung, 

2. d ie von den Leistungserbringern nutzbaren Büro- , 
Betriebs- oder Geschäfts rä ume zu betreten , una b
hängig davon , ob sich diese a m Ort der Leistungs
erbringung oder an einem anderen Ort befind en , 

3. die Aufzeichnungen und sonstigen Unterlagen des 
Leistungserbr ingers einzusehen und a uf Kosten 
der Leistungserbr inger Kopien der Au fzeichnun
gen anfertigen zu Jassen sowie Origina le der Auf
zeichnungen zu Pr üfzwec ken mi tzunehmen, 

4. das zur Leistungserbringung eingesetzte Personal , 
die Leistungsberechtigten sowie deren Vertra uens
personen zu befragen und 

5. d ie Qualität der Betreuung vor Ort und den Be
treuungszustand der Leistungsberechtigt en mit 
deren Zustimmung in Augenschein zu nehmen . 

Der Leistungserbringer und das zur Leistungserbrin
gung eingesetzte Personal ha ben die Maßnahmen 
nach Satz 1 zu dulden. Das Grundrecht der U nver
letzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absa tz 1 des 
Grundgesetzes) wird durch die Betretungsrechte des 

Sa tzes 1 Nummer 1 erster Halbsa tz und Nummer 2 
insoweit eingeschrä nkt." 
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Artikel 3 
Gesetz über die Evaluierung der Auswirkungen 

des Gesetzes zur Änderung des Wohn- und Teilhabe
gesetzes sowie des Ausführungsgesetzes 

zum Neunten Buch Sozialgesetzbuch 

§ 1 
Beri cht zum Gewaltschutz 

Das fü r Eingliederungshilfe und Pflege zustä ndige Mi
nisterium berich tet dem La ndtag erstmals zum 31. De
zember 2025 und anschließend a lle fünf Ja hre über d ie 
Erfahrungen mit den und die Wirkung der Regelungen 
zum Gewaltschutz na ch den §§ 8 bis 8b und 16 des 
Wohn- und Teilha begesetzes vom 2. Oktober 2014 (GV. 
NRW. S. 625) , das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 714) geändert worden 
ist. 

§ 2 
Bericht zur Aufs icht über Werkstätten 

für behinderte Menschen 

Das fü r die Eingliederungshilfe zuständige Mini sterium 
berichtet dem Landtag erstmals zum 31. Dezember 2025 
und anschließend alle fünf Jahre über die Erfahrungen 
mit und die Wirkung der Aufsich t über die Werkstätten 
für behinderte Menschen nach A1tikel 1 des Gesetzes zur 
Änderung des Wohn- und Teilha begesetzes sowie des 
Ausführun gsgesetzes zum Neunten Buch Sozia lgesetz
buch vom 13. Apr il 2022 (GV. NRW. S. 714). 

§3 
Evaluierung der Kosten des Gesetzes zur Änderung 

des Wohn- und Teilhabegesetzes sowie des Ausführungs-
gesetzes zum Neunten Buch Sozialgesetzbuch 

Bei der Evaluierung nach § 49 Absa tz 3 des Wohn- und 
Teilha begesetzes s_ind die Auswirkungen von Artikel 1 
des Gesetzes zur Anderung des Wohn- und Teilha bege
setzes sowie des Ausführungsgesetzes zum Neunten 
Buch Sozia lgesetzbuch gesondert auszuweisen. 

§4 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt a m 1. Ja nua r 2023 in Kraft. 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

(1 ) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 
1. Januar 2023 in Kraft. 

(2) Artikel 1 Nummer 28 tritt mit Wirkung vom 1. August 
2021 in Kraft . 

Düsseldorf, den 13. April 2022 

Die Landesregierung Nordr hein-Westfa len 

Der Minis terpräsident 

Hendrik W ü s t 

Der Mini ster des Innern 

Zugleich für den Minister der Finanzen , auch sofern mit 
der Wahrnehmung der Geschäfte des Ministeriums für 

Umwelt, Landwirtschaft , Natur- und Verbraucherschutz 
bea uftragt , sowie 

Für den Mini ster fü r Arbeit, Gesundheit 
und Soz iales sowie 

Fiir die Ministerin für Heima t , Kommunales, 
Bau und Gleichstellung und 
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Für den Minister für Bundes- und Europa
angelegenheiten sowie Internationales 

Herbert R e u l 

Der Minister für Wirtschaft, Innovation , 
Digitalisierung und Energie 

Zugleich für den Minister für Kinder, Fa milie, 
Flüchtlinge und Integration 

Prof. Dr. Andreas P i n k w a r t 

Der Minister der Justiz 

Peter B i e s e n b a c h 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

Isabel Pf e i f f e r - Po e n s g e n 

- GV. NRW. 2022 S. 714 

Verordnung zur Änderung der Verordnung 
zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz 

für das Schuljahr 2022/2023 

Vom 14. April 2022 

Auf Grund des § 93 Absatz 2 des Schulgesetzes NRW 
vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), der zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 201 8 (GV. NRW. 
S . 404) geändert worden ist , verordnet das Ministerium 
für Schule und Bildung im Einvernehmen mit dem Mi
ni sterium der Finanzen sowie mit Zustimmung der für 
Schulen und für Haushalt und Finanzen zuständigen 
Landtagsausschüsse: 

Artikel 1 

Die Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs . 2 Schulge
setz vom 18. März 2005 (GV. NRW. S . 21 8), die zuletzt 
durch Verordnung vom 5. Mai 2021 (GV. NRW. S. 595, ber. 
S. 652) geä ndert worden ist , wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Absatz 1 Nummer 9 werden die Wörter ,Schule 
für Kranke" durch das Wort „Klinikschule" er~etzt. 

2. In§ 2 Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wort „Grund
schule" die Angabe „0,4" durch die Anga be „0,5" und 
d!e Wörter „Schule für Kranke" durch das Wort „Kli
mkschule" ersetzt . 

3. In§ 5 Absa tz 2 Satz 1 werden die Wörter „Schulen für 
Kranke" durch das Wort „Klinikschulen" ersetzt. 

4. § 6 wird wie folgt geändert : 

a) In Absatz 2 Sa tz 3 wird die Anga be „4 und 5" 
d urch die Angabe „4 , 5 und 6" ersetzt. 

b) In Absatz 9 Nummer 3 werden die Wörter „Schule 
für Kranke" durch das Wort „Klinikschule" er
setzt. 

5. Nach § 7 werden die folgenden §§ 8 bis 10 eingefügt : 

,, § 8 

Relationen ,Schülerinnen und Schüler je S telle' 

(1) Die Relationen „Schülerinnen und Schüler je 
Stelle" betragen nach Maßga be des Hausha lts 

1. Grundschule 21,95 

2. Hauptschule 17,8 6 

3. Realschule 20 ,19 

4. Sekundarschule 16 ,27 

5. Gymnasium 

a) Sekundarstufe I (G 8) 19,17 

b) Sekunda rstufe I (G 9) 19,87 

c) Sekundarstufe II 12,70 

6. Gesamtschule 

a) Sekundarstufe I 18,63 

b) Sekundarstufe II 12,70 

7. Berufskolleg 

a ) Bildungsgänge der Berufsschule 

aa) Fachklassen des dua len Systems, einfach
qualifizierend 
Vollzeit 16 ,18 
Teilzeit 41 ,64 

bb) Fachklassen des dualen Systems, doppel
qua lifizierend 
Vollzeit 14 ,34 
Teilzeit 38,37 

cc) Ausbildungsvorbereitung 
Vollzeit 16 ,18 
Teilzeit 41 ,64 

dd) Ausbildung nach § 66 des Berufsbildungs
gesetzes in der Fassung der Bekanntma
chung vom 4. Mai 2020 (BGB!. I S. 920) , das 
durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28 . März 
2021 (BGB!. I S. 591) geändert worden ist, 
oder nach § 42r der Handwerksordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. September 1998 (BGB!. I S. 3074; 2006 I 
S. 2095), die zuletzt durch Artikel 1 des Ge
setzes vom 9. Juni 2021 (BGB!. I S . 1654) 
geä ndert worden ist 31,60 (SLR a nalog 
FOSBK) 

b) Bildungsgänge der Berufsfachschule 

aa) einj ährig, berufliche Kenntnisse (Vorausset
zung: Erster Schula bschluss) 16,18 

bb) einj ährig, berufliche Kenntnisse (Vorausset
zung: Erweiterter Erster Schula bschluss) 
16 ,18 

cc) zweij ährig, berufliche Kenntnisse und 
Fachhochschulreife 16 ,18 

dd) zweij ährig , Berufsa bschluss nach Landes 
recht und Fachoberschulreife 14 ,34 
in dreij ähr iger Teilzeitfo rm 27,28 
in vierj ähriger Te ilzeitform 38,37 

ee) zweij ährig, Berufsa bschluss nach Landes
recht (Voraussetzung: Hochschulreife oder 
Fachhochschulreife (schulischer Teil)) 16 ,18 

ff) dreij ähr ig, berufliche Kenntnisse und allge
meine Hochschulreife 14 ,34 

gg) dre ij ähr ig, dreieinhalbjährig und vierj äh
r ig, Berufsabschluss nach Landesrecht und 
Fachhochschulreife oder allgemeine Hoch
schulreife 14 ,34 

c) Bildungsgänge der Fachoberschule 

aa) einj ährig, berufliche Kenntnisse und Fach
hochschulreife (FOS 12 B) 14 ,34 
in zweij ähriger Teilzeitform 38,37 
in dre ij ähr iger Teilzeitform 41,64 

bb) zweij ähr ig, berufliche Kenntnisse und 
Fachhochschulreife (FOS 11 , 12) 
Klasse 11 41 ,64 
Klasse 12 Vollzei t 14,34 

cc) einjähr ig, berufliche Kenntnisse und allge
meine Hochschulreife (FOS) 14,34 
in zweij ähriger Teilzeitform 38,37 

d) Bildungsgänge der Fachschule 

aa) Vollzeit 16,18 

bb) Teilzeit 38,3 7 

cc) Dreij ährige Fachschule 27,28 

e) Bei halbj ährig endenden Bildungsgängen ver
doppelt sich di e entsprechende Relation für das 
letzte Schuljahr. 

8. Förderschulen 
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